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Beschluss:
Die in 2024 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 322 – Nördliche Schunter-
/Okeraue – werden wie folgt verwendet:

1. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                     2.769,63 €
2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                             6.000,00 €
3. Grünanlagenunterhaltung                                                               500,00 €
4. Hochbauunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                           4.000,00 €
5. Grünanlagenunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                       900,00 €
6. Ortsbüchereien                                                                            3.000,00 €

Die Verwendungsvorschläge ergeben sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:
Zu 1. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                  2.769,63 €

GS Rühme                                                                                            686,63 €
5 Sitzhocker (Hokki/Kunststoffhocker)

GS Veltenhof                                                                                      1.007,00 €
1 Sofa

GS Wenden                                                                                        1.076,00 €
Outdoormöbel

Zu 2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                           6.000,00 €

Mannheimstraße                                                                                 5.800,00 €

Gehweg östlich der Einmündung Schwetzingenstraße:
ca. 35 m² Gehwegplatten auswechseln, inkl. Regulierung
der Schottertragschicht, punktuelle Reparatur der Gosse
des Bordsteins, beitragspflichtig*

Mannheimstraße                                                                               12.000,00 €

Gehweg Südseite vor Haus-Nr. 7 und 13:
ca. 85 m² Gehwegplatten auswechseln inkl. Regulierung



der Schottertragschicht, beitragspflichtig*

Lassallestraße                                                                                  16.500,00 €  

Gehweg Ostseite vor Haus-Nr. 1 und 2:
ca. 100 m² Gehwegplatten auswechseln inkl. Regulierung
der Schottertragschicht, beitragspflichtig*

Osterbergstraße                                                                               16.500,00 €

Gehweg Westseite vor der Grundschule südlich der 
Einmündung Eichenstieg:
ca. 100 m² Asphaltbefestigung ausbauen, Regulierung 
der Schottertragschicht, Einbau Gehwegplatten
beitragspflichtig*

Rathenowstraße                                                                                 6.000,00 €

Gehweg rechts der Kita:
ca. 20 m² Beton-Verbundsteinpflaster regulieren,
Klinkergosse erneuern und Straßenablauf versetzen,
nicht beitragspflichtig

* (erst abrechenbar, wenn die jeweilige Anlage durchgängig erneuert ist)

Zu 3. Grünanlagenunterhaltung                                                            500,00 €

Blumenzwiebelpflanzung im Stadtteil Wenden (Am
Bockelsberg Verkehrsdreieck gegenüber Fa. Perschmann                  500,00 €

Zu 4. Hochbauunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                        4.000,00 €

Beschaffung 8 Pulte für Friedhöfe Wenden, Veltenhof, 
Thune, Harxbüttel                                                                              4.000,00 €

Zu 5. Grünanlagenunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                    900,00 €

Beschaffung 2 Sitzbänke                                                                      900,00 €

Zu 6. Ortsbüchereien                                                                         3.000,00 €

Ortsbücherei Wenden                                                                        3.000,00 €

Die im Beschlusstext genannten Beträge dienen lediglich der Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Haushaltsreste grundsätzlich nur bis zur Höhe des
Haushaltsansatzes ein Jahr übertragbar sind.
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